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II .

Die selige Märtyrw Ursula Pöck von Lienz, Tirol.
(f 1442.)

? . Jacob Schmid 8 .1. berichtet in seinem »Ehrenglanze der ge¬
forsteten Grafschaft Tirol « (2. Th . S . 141) Folgendes : »Die selige Ursula
von Lienz, ein von den Inden ermordetes Töchterlein. So ist fast kein
Land und in einem Lande schier keine Gegend zu finden, in welchem nicht
die jüdische Grausamkeit in dem Blute unschuldiger Christenkinder ihre
mörderifchen Hände wusch. Im 15. Jahrhunderte hat Tirol an drei Orten
ein solches Mordspiel der gegen die kleinen getauften Unschuldigen erbitterten
Hebräer wehmüthig erfahren muffen. Das erste hat sich zugetragen im Jahre
1442 zu Lienz, einer an der äußersten Grenze Tirols gegen Kärnten liegenden
Stadt . Da haben die Juden ein christliches Mägdlein , Ursula mit Namen,
zuHanse gebracht, welchem sie gemäß ihres unmenschlichen Hasses wider das
Christenthum jämmerlich das Lebeu genommen. Nach dieser grausamen
That sind alle Juden von selbigem Orte auf ewige Zeiten Vertrieben worden.
Den Leib des feligen Kindes hat man aber auf dem Friedhof zu Lienz be¬
erdigt, dafelbst er noch hente ruht .«

Das Andenkeu au das gemordete unschuldige Kind ist noch
hente in Lienz nicht erlofchen , trotz der vier Jahrhunderte , die über
seinen Tod dahingeflossen sind. Ein enges Gäßchen, links von der Haupt¬
straße, heißt noch heutzutage: »Iudengaffe «, obwohl die Stadt Lienz
Jahrhunderte lang judenrein war und in dieser Gasse auch in letzten Zeiten
keine Juden wohnten. Im Hause Nr . 164, das am Aufauge des 15. Jahr -
Hundertes von Juden bewohnt war , wird noch der Keller gezeigt, in welchem
das kleine Mädchen abgeschlachtetwurde. Er wird jetzt leider zu profanen
Zwecken benützt. Die Gebeine der kleinen Märtyrin werden im Archive
des Stadtpfarr -Widdums in einer versiegelten Holzschachtel verwahrt , deren
Deckel die Auffchrift hat : »Gebain, fo bei Eröffnung der wegen des darob
liegenden Epitaphii darvor gehaltenen Grabstätt des von denen Juden ge-
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marterten Khindls Ursula Peckh in den 8. Juni 1739 von hochg. Herr
Hr. Nikolaus v. Hiltprantischen Commission erfunden und erhebet worden.«
— Leider ist das Siegel des bischöfliche» Notars nicht mehr unverletzt.
Die Schachtel wurde wahrscheinlich von einer unberufenen Hand aus Neu¬
gierde geöffuet.

Der Leichnam des gemordeten Kindes war in dem Friedhofe der
Stadtpfarrkirche , der rings um die Kirche liegt, am dritten Pfeiler an der
Nordseite, wo bei der Frohnleichnamsprocession das Evangelium gelesen
wurde, beerdigt worden uud das Grab mit eiuem Gitter umgeben. Der
Vater des Kindes Thomas Pöck ließ 1452 an dem Grabe eine Gedenk¬
tafel errichten des Inhaltes : »Hat machen lassen Thomas Pöck zum Ge¬
dächtnisse seiner Tochter Ursula , die die Juden am Charfreitag gemartert
haben und liegt hier begraben.«

Im Jahre 1619 wurde die Tafel erneuert »zur Ehre des unschul¬
digen Kindes« und mit derselben Inschrift versehen. Die alte Tafel kam
in die Sacristei — 1722 wurde sie abermals erneuert . Nach commis-
sioneller Erhebung der Gebeine der seligen Ursula im Jahre 1739 kam
auch diese Tafel in die Sacristei . wurde dort längere Zeit aufbewahrt. Diese
Tafeln sind, wie ich erfahren, jetzt leider nicht mehr vorhanden ; ihre Legenden
kennt man jedoch aus den Commissionsprotokollen vom Jahre 1739 .

Die Mörder des Mädchens blieben nicht uuentdeckt und büßten
ihre fanatische Grausamkeit. Jedoch gingen die Original -Urkunden über
diesen Proceß durch Ungunst der Zeiten zu Grunde ; schon 33 Jahre später
waren sie nicht mehr vorhanden. Der langwierige Kampf des Herzogs
Sigmund von Österreich mit dem Cardinal Nikolaus vou Cufa, Fürstbischof
von Brixen uud die endlosen Fehden , die sich daran knüpften, waren einer
Sammlung und Aufbewahrung solcher Urkunden nicht günstig. Das dürfte
auch der Grund fein, warum man diesem blutigen Drama vou Lienz da¬
mals nicht jene Bedeutung schenkte, die es verdiente. Erst im Jahre 1475
als die Ermordung des kleinen Simon von Trient durch verruchte Juden
die Gemüther in Tirol und weit über die Grenzen dieses Landes hinaus
in Aufregung brachte, erinnerte man sich wieder dieses ähnlichen Falles in
Lienz und der Besitzer der Herrschaft vou Lienz Graf Leonhard von
Görz ordnete eine genaue Untersuchung des Factums au. In Folge dessen
wurde eine Urkunde') verfaßt , die sich in Mathias Vurglechners : ^ uila

l) Auch Adrian Kembter bringt dieselbe vollinhaltlich in lateinischer Uebelsetzung
in seinem Werke : »^ cts , pro vsritats Hlart ^ rii d . ^ .nclreW Rinn6N8i8 « (InuZkrncK
1745 UicK . ^VaZusr ). Sie lautet : Ngo Vir ^ i11u8 äs Oi-adsn , 6HUS8, s ^ o ŝc»ann68
Ss ^ r , Vie6 ^ rL6k6«t.u8 I ŝoutii st , 6^ 0 6u ,i1is1iiin8 Knet ? oppiäi st v ^ na ,8tiLo Huäsx
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Nrol6H8i8 (Vier Bücher über die Geschichte Tirols ) x . III . 1. 2. o. 13
über Lienz findet und in den Acten über die Erhebung der Gebeine der
seligen Ursula abschriftlich vorhanden ist.

Demnach rief Birgit Ritter von Graben , Administrator des Schlosses
Vrugg in Lienz im Vereine mit Hans Geyr, Anwalt in Lienz und Wilhelm
Rueff, Stadt - und Landrichter daselbst, auf Befehl des Fürsten Leonhard
Pfalzgrafen von Kärnten, Grafen von Görz und Tirol im Jahre 1475
Zeugen zusammen, um sie über die Ermordung des Kindes Ursula Pöck
eidlich einzuvernehmen. Es war 32 Jahre nach dem Tode der kleinen
Märtyrin . Der Vater derselben war bereits todt . Die berufenen Zeugen
waren, da die Blutthat erst vor 32 Iahreu geschehen war und man sicher
ältere Leute zur Zeugenschaft wählte, Zeitgenossen des Ereignisses, über

iniäsin atts8tor , ĉ noä no8 sx 8sri «, oornini88ions st inanäato Ilinntri ,«! ? i-in «ini8
st Doinini I ŝonaräi <üoiniti8 ? a1atini Oarintniss , <üolniti8 <3oritisL et ^ i-oli8 ,
no8tri ßi-«,tio8i Doinini , äisin noäis äixsriinn3 st ^ isntsr vi ^ oi-s liarnin liNs -
rarnin no8tsa äs8 «rinto8 nons8t08 viro8 in nndlisnni ni -oäiis st «,ä no8 vsniis
^U88si-iinn8 st illo8 onanion8 nrLL8S!'inti8 i1Ü8 vsrt )i8 ĉusinaäinoäuin iuri8 68t ,
nrssinsäitats inonrlsi 'iinn8 , ĉniänain iv8i » i-svsra oon8tst st notnni 8it 6s dai -naro
ls ,c:inor6 , (o<:lla8ion6 ?) oosi8ions st inorts ĉ uain olini ^ snrssi innossnti intanti intnls -
rint st soinini86i 'int sto . I t̂ ita äs8 «rinti nons8ti viri rsinini8S6nts8 st äspo8ito
srs «ti8 äiZiti8 Hnralnsnto nnaniinitsr st sonsoräitsr sorain not >i8 tridn8 st alÜ8
Ä88S880librl8 nndlios atts8tati 8nnt st niinirnin äixsrnnt : vsrnin S886 st com -
n1nridu8 nons8ti8 noininidii8 noni1idii8 st alii8 , <̂ni ants ali <̂naä tsinnr >8 äs -
lunsti 8nnt , noturn , ĉ u,oä oliin st «̂niäsin tsinnors Hsnrici 0orniti8 6oritiLS st «,
stiani nv8tri oonss rss0ri «,tioni8 ^ rati « 8i Doinini , sircitsr a . 42 vsl 43 nroxlins
s1an8o , nis in äisto onniäo I ŝontio alic n̂i 2sdrLsi in änadn8 Lsäi!)N8nanitation6in
nadusrint ^ in 8säs oivi8 nu '̂ ati8 äisti l 'üoinN ? ö«I: ants alic n̂oä anno8 äst 'unsti
inlan8 , Hr8n1a äiota , Ntati8 8NN triurn aut ônatnor annornin sg.8ri nsräita luir , <̂NN
Fin^rliari st 8trsnna inäu8tria nin1ti8 äisdn8 in tsrra st ac ûa ĉ nlS8ita , invs8ti ^ ata , st
non rsnsrta tnit . Onrn ilii ŝnälsi äistss pnslIlL , nt sx 86^nsnti sornin in <̂ni8itioi >6
natst , solnnots8 laoti , sanäsin äicto anno äis ? g,ra8ssv68 niartvrio ailsssrniit ,
st oooiäsrnnt stno8tsa nia in (a^ng,)aĉ nain nro '̂ sosrunt , ut tain snorinsui sasäsiu st
l «,sinn8 ocsnltarsnt : ĉ noä antsin Vsn8 nsrinittsis noluit , 8isnti stinin no8tsa in
illa visinill , st 1osi8 in <̂nidn8 nrius ^NWrsbatnr nss invsnisdatni -, rsnsrt », lnit .
<̂nin i^ itnr nrnsäista , nnslla lu ,i88st invsnta , aä nano pslIn8tranäÄin viri st
i'sininW coinn1nr68 sitan ^ninr , ou '̂n8 c:oi 'nu8c:rl1rlin nnnctrli -i8 noi ^ns srat aon -
io888nni , rsnsrtnin ^ns , ĉ noä 8an ^ ni8 s '̂n8 sx soäsin soi -nv^ enlo s1i«itn8 »,<:
sOi8U8 kuslit . üt N08t Nlln« oasäsin '̂uäisinni 2sdrlN08 sorrinuit st S^nto8 äs -
tinuit st ^ulN8tic»nsin äs i11i8 naornt st illi nsrnsAaro tlleinu8 anäsdant . 1̂nin
tali », 8izn3 , in int 'ants 8nsstad ^ntnr st oo '̂ ioisdantui -, ĉ uN in iiln. nuslln , intsr
lllia PsrnstrÄ886nt st it «. ŝnäLL08 oinn68 rmaniinitsr t'ni83s s «nts8 ^o8 st sii '̂ to8 ,
tinoinoäo äistnin intantsin äis ? ara8c :6vs8 anno nrasäisto sn6SQk8 ^i!t st mar -
t ^ rio sü 'ooi886nt , nt 8nnra nriu8 äistnni IsZitur . I t̂ no8t no « intsrro ^ ati ^ näNi ,
guoinoäo tanäsin nans nusllain »«(:6ni886nt , tnn « säixsrs , gnoä nano pnsllnlain
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welches sie befragt wurden. Dergleichen ungewöhnliche Dinge vergißt man
wohl lange nicht — sie graben sich tief ins Gedächtniß. Sie konnten also
über das fragliche Factum Sicheres berichten. Nur über das Jahr , in
welchem der Mord des Kindes geschehen war, waren sie nicht einig, einige
sagten, es sei das Jahr 1443 gewesen, andere 1442 ; was bei der That¬
sache, daß damals , wenigstens uuter dem gewöhnlichen Volke, der Kalender
etwas Unbekanntes und Aufzeichnungenvon Ereignissen nicht üblich waren,
nicht Wunder nehmen darf ; waren ja nicht einmal die canonischen Bücher
in allen Pfarreien eingeführt.

Es wurden also nicht einmal Gebmts - und Todestag überall verbucht.
Im Trienter Processe wurde zum Beispiele vor Gericht die Frage , ob ein
Angeklagter majorenn sei oder nicht, nur schätzungsweise, nach Ansehen der

i11i8 mnli ^ (üni-̂ tian »,, cni HlarAa ^ tna ? i-3,it8 <:n «(i1in nc>in6n , nro äonig 6t inn -
nsridn » aäänxsrit . I 'nn « stiain illa innlwr «anlü , <t HNN8ita init , ^uoinoäo
PVlkllulLL coinno8 lacta tn6rit ; yuN r68nonäit . ĉ uoä eain in looo ynoäuin rs -
Z)6ri886t , Äiiiics »,« dlkuäis V6roi8 8U80sni88st od ä « ! um in nots8tk >,t6in l̂näsL »
ornin traäic1i886t : <̂u,W r68 oinn68 ita 86 nadsi -6 ooinp ^i-isd ^ntni -.

^ .t <̂N6 nc»8t6l », '̂ ndsdat NoFtr », ^ I-̂ tio8kl von ^ina >lll1 ^ar6tn », in a1>86nti3 ,
N08tri ^ rativ8i voinini Ooiniti » Nsni -isi , Ooiniti < (^oi-itil » donN ntrin ^us in6 »
inoriLL, «nui tun « tsinnoris adtusrit , nt ^ snrLoi8 pio tlili t'sninors , <̂noä nsrn6 -
ti -»886nt , >̂'U8 äic6i '6tnr , itg , 3,f <̂n6 nrontsr «», äisin 5ln.̂ 8e c:0N8titntuin '̂ni 'i äicunäo
die (6i6in ) InnN ante ks8tuin ^ 866N8ioni8 Doniini , «>.̂ U8 ^ i^ oi-6 6tillni anno soä6Ui
6t) Hie N08tra Oratio «». Doininl », 6X ouinidn8 nllLäioti N08tri Ooinini äitionil )U8
0INN68 äs nc»oi1itat ,6 6x Oarintia llä ^nliani , D ^ vuin ^t ^lsllain ünvic »8, sx valls
? u8t,i-i833, st) alinnäs 6t in8up6r mn1to8 äs nlslis , qrli !<,cl Iioo linti 6886nt , vo «n,rs
»,« «it3 .rs '̂n886i -it , <̂ni 6t »,<1v6N6rint , nt nsr 1,0 > '̂n6ioiuin pront6r !̂nä8608
86Lnn6nin N0I-INÄIN l6qui8itain 60N8titn6rstnr . I ÛIN .!uässc )8 0INN68 6t äictain
<Hiii-i8tic:ol3,rn , ĉ uN iIÜ8 iut 'nntein sonoilinvsT -llt 8iin >i1 aä '̂näioinni du,cto8 6886,
ll«on8a,tion68 6t l68nc »u8 !on68 nron08lt »,8, ll.nclitll > 2« clsinnin äioto t 'asinoi 'i in
'̂ ni '6 lunälltaua äiatain lni88S 8sntsntiu ,rn n,tcsU6 stinin sx6 «ntioni inanäatain , nt
N,NN8 ^ 6tlI-8L0lNIN äi «tn8 8 «,inusl , ut ^ ots <̂ni nrimn8 lNÄNNIN nnsllss in^scsrit
6t 8NINN26t)n,rng ,r «,in U666IN 3,0 inart ^ iinin intnlsi 'if , I'ota t> anA6rstnr 6t nc>8t6l >,
1-otse iinn08ito sani8 iuiäsin 8N8NSN8N8 '̂nu ^ i-stur . I 'um ^ u<lLSN8 86nior cli«tn8
1̂o86NN ll,cl natibnlnin 6t r63tiin cla,INI!3,tN8 68t , ltH ut in 60Ü6IN 6X N6clidn8 6NIN
ßl'Änäi 6ÄN6 8N8N6N<l6 !-6tur . Dmn cliotll, !'/-!!, tt,«l>6ä1l>! «UIN äng ,I)N8 V6tn1i8 Ü6 -
drl6i8 »H 1'OZNIN 6,̂ iun3 ,t ^, '̂nnoti8 invi «6in t6iK"8 0IN!' 68 oonor6in ^t86 lnErint .
^ .äkui886 6tiain gnatnor '̂ nv6N6ulll8 I?6!'i-Wl>,̂ , nti 6t narvulnin AenlWUin ; Nl
oaptl8innin N6ti «rnnt 6t oni-i8tian «, ÜÜ6 in8ti -ni , ĉ ui etiain 8U8C6ntl st oanti ^llti
ln6rnnt .

Nx NI8 8nnt illi viri , Hni nrNlIi «ti3 i-sdn8 int6i -lu6r6 st ni 'Wäiot «. t68tiinoni2 .
ao äiäioit «, 8uo oornorali 6rsc :ti8 äi ^ it !8 nics -̂tito ^u!-»iu6nt0 nriu8 insinoi 'Äto
ä6po8N6runt < Itsin nriinu8 Niona6l Xi -̂ insr , .loa . 1'a«1i86i', ^oll . 8ti6ion6r , LaiN '
zi6rtn8 Frltor , 2Iion »,s1 t 'aosr leri -ariu ,̂ . Lttrolitolä «utoi -, Herinannn8 8»,itoi ',
^ I»,rtinn8 8nanZl6r , ? stsr 8id6N8 «n1s^ s ^ ^VoltKanA 1^08^ 0^ ^ Lartn . lis ^»,«!: .



Urkunde deutsch. 77

Person entschieden, um welche es sich handelte und konnte auch gar nicht
anders entschieden werden. Daß die Zeugen in Lienz unter solchen Um¬
ständen über das Jahr der Ermordung des Kindes Ursula nicht einig
waren, ist demnach erklärlich und benimmt ihrer Aussage nicht den Werth .
Das Jahr mag unentschieden bleiben; in allen übrigen Angaben aber
stimmten sie überein. Sie gaben zn Protokoll : Am Charfreitaa/ ) des
Jahres 1442 oder 43, sei zu Lienz das ungefähr vierjährige Kind des Thomas
Pöck )̂ verloren gegangen. Man suchte dasselbe und fand es endlich nach
längerem vergeblichen Suchen im Bache. Der Leichnam des kleinen
Mädchens war , wie der Augenschein zeigte, mit vielen Stichen durchbohrt
und des Blutes gänzlich entleert. ((Ü0i-pn8ou,1niii pnnoti8 iM ^n« cou -
lo88nui ) 8kMßni8 6X oorMFQiiIo 6Üoit)u,8 sk SÜV.8N8.) Die Juden von

1) Während der s. g. Leidensprocession .
2) War wahrscheinlich, was sein Name sagt, ein Bäcker.

Nicolai Klĝ r äs 1'ri8t «,«n , Nartin ^VsinAkrtnsr , I ŝon »rä ^Vsn ^l , Oavo äs
AöänaLn , Ü1in8 ^ nsindsiZ <ÜIiri8tia ,n in l^insnr . Ns ^ r an äsr (3l>,886n in 5Iu88 -
äork , ^.närsl >,8 I 'rklsLnan ^ Ug ,̂ r ^'i-ac:n8i äs Innrs , Nannnsr äs 1ri8 «na <:n st ,
^ c>a . I ânädott . — In näsin 8nnra äiotoi -nin äsoositionnni ao tS8tiin02iornin 8i-
^ naviinn » ncs « iinni -688i8 eivitati « I ŝontines st no8trornin nrNinsmoratornin
oinninin trinin nronrÜ8 8i^ iUi8 8ins t ^ insn omni oivitl »,ti3 lanäatss . D ^ nastiN
»,« no8troruin nNrsänin nrLSMäici », 8in «6rs st klanäs 8ndinota ,. — Datnin I ŝontii
»,. n . Onr . n . 1475 , äis I ûnm ants t's8tnin 8. ^latnesi .4.no8to1i . Regens Georg Tink-
hauser bringt in seiner urkundlichen Darstellung der Geschichte der sel. Ursula Pöckin Nr . 10
des Jg . 1854 der »kath. Blätter aus Tirol « diese alte Urkunde deutsch : Urkunde . „Ich
Virgili von Graben Ritter , Ich Hannß Geyr die Zeit Nnwald zu Lienz, und Ich Wilhelm
Rueff Statt - u . Landrichter daselbst, bekennen, daß wür aus erstlichen geschafft und Befelch
uns des Hochgebornen Fürsten und H. Grafen Leonharden Pfalzgrafen zu Cärnthen ,
Graf zu Görz und Tyrol : c. unseres gnädigsten Herrn , am heutigen Tag geben, und
wüssentlichen in Kraft des Briefs , die hernach geschrieben Ehrbar leuth herfür Uns zu
kommen erfordert und ihren nnt allen nothdürftigen Worten , wie sich die Rechtlichen ge¬
bühren , bedächtlich zugesprochen haben , was ihnen wahrlich kund und wüssend sey, von
wegen eines unchristlichen Handels , Mordes und Todtes so etwan die Juden hie an
einem unschuldigen Kindlein gethan und begangen habend 2c. — Und also habend die¬
selben hernach geschrieben Ehrbar Leuth in ihren Gedenken, bei ihr jedes aufgerekten,
geschworenen Ayd, einhelliglich und vermintlich von Unser aller dreier und andern beisitzern
öffentlichen bekannt und nemblich gesagt : Es sey wahr und mehr Manige gueten leuthen
Edlen und Andern , die mit Todt zur etlicher Zeit vergangen seynd wüssentlich, daß
etwan und weiland bei Graf Hainrichs von Görz 2c. auch Unsers gnädigen Herrn Löb¬
licher gedächtnus in den zwey- oder drei und vierzigsten Jahre ungefährlich , nächst ver¬
gangen , hie in der bemelten Statt Lienz etliche Juden iu zweien Häusern ihr Wohnung
gehabt ; in dem Sitz eines Bürgers auch hie gesessen, genannt Thomas Beck der vor
etlichen jähren mit Tod verschieden ist, am Kind genannt Ursula in dem Alter dreyer
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Lienz wurden als des Mordes verdächtig eingezogen. Man hatte offenbar
schon früher von solchen Ereignissen gehört; so war z. V. in Ravensburg ,
Diöcese Constanz, 1430 ein Kind von Juden grausam gemordet worden,
wie im Laufe des Trienter Processes urkundlich nachgewiesenwird . Die
Juden leugneten erst hartnäckig. Aber angesichts des Leichnams und in
Folge dringender Ermahnungen , vielleicht auch Drohungen — von Tortur
und Erpressung des Geständnisses durch peinliches Verhör ist hier nicht
die Rede , auch nicht andeutungsweise — bekannten sie einstimmig
das begangene Verbrechen . Gefragt , wer ihnen das Kind in die Hände
geliefert, gaben sie an, eine Christin , namens Margaretha Praitschedlin ,
habe das Kind an sich gelockt und ihnen gegen Geldgeschenke überliefert.
Auch diese gestand ihr Verbrechen.

oder vier Jahre ohn geferde verloren ; und man hab das mit emzigen und guten Fleiß
in dem Wasser und auf dem Lande etwa vil tag gesuecht und dann nachgefragt und nicht
finden mögen . Da haben dieselben Juden das bemelte Kind aus ihrer erkenntnuß , alß
hernach folgt , in ihrer Gewalt und in der obberührten Iahrzahl am Charfreytag
gemartert und vom Leben zum Tod bracht ; und darnach hin in ein Wasser geworffen
in Meinung wie solchen großen Mord und übelthatt zu vertilgen . — Das aber
Gott nitt verhäengen hat wollen , alß das den nachmahls an demselben ende und
statten , da man vormahls gesuecht und nicht finden hat mögen , noch funden hat .
Und als nun das obgenannt Kind funden ward ; sehe auf das Mann und Frauen genueg«
sllmlich geschaffen dasselbe Kind zu besehen, an dem man stich allenthalben an seinen leib
gesehen und gefunden haben , daß ihm fein Bluet von und aus feinem leib gelassen und
gerinnen sey. Und auf solchen Tod und Wahrzeichen hat das Gericht hin nach denselben
Juden gegriffen und die in gefänknus genommen und zu red gesetzt. Und waren der
ding zu leugnen getreten . Darauf waren Ihnen folche Wahrzeichen an dem Kind besicht
und die sie daran unter anderen Wahrzeichen begangen hätten fürgehalten ; und also hatten
die Juden alle einhelliglich bekannt und gesagt wie sie das obbemelt Kind am Charfreytag
in der vorgeschriebenen Iahrzahl vom leben zum Tod bracht und gemartert haben , als
vornen oben stehet. Und auf das seynd dieselben Juden gefragt worden , wie sie doch
hinter das Kind gekommen waren ? haben sie gesagt : Wie ihnen das Kind ein Christen¬
weib , genant Margareth Praitschedlin , um der Juden gaab und guet
zugebracht hab . Da sey dasselbige Weib auch gefangen und gefragt worden , wie sie
hinter das Kind gekommen war ? Die hab gefagt , wie sie das Kind an ein Ort gefunden
hat , und das güetlich aufgenommen mit guten Worten , und den benannten Juden in ihr
gwaltsllmb geantwort . Da sich die Ding also alle wahrlichen erfanden . Und darauf
schueff unsere gnädige Frau Gräfin Margareth , in Abwesenheit Unsers benannten gnädigen
Herrn Grafen Hainrichen , Grafen zu Görz : c. beider Loblicher gedächtnus der dan die-
felbige Zeit nicht bei Landen war gewesen, daß man den Juden auf solche That , so sie
begangen hätten . Recht ließ ergehen. Also und darum sey ein Rechttag bestimmt worden ,
als auf einen Montag vor den heiligen Auffahrtstag . Darnach auch in dem obbemelten
Iahrzahl und hab auf dem selben Tag Unsere benannte Gnädige Frau von Görz « . in
aller Unseres obgenannten gnädigen Herrn : c. Herrschaft hievon in Teutschen Landen alle
die vom Adel aus Ciirnten an der Geyl , Drau , Moll , Pusterthall und anderhalben , und
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Gräfin Margaretha , Gemahlin des Grafen Ioh . v. Öttingen und
Tochter des Grafen Heinrich von Görz, in dessen hänsiger Abwesenheit sie
das Regiment führte, ordnete nun einen Gerichtstag an, damit nach den
Normen des Rechtes über die Verbrecher das Urtheil gefällt werde. Es
kamen daher die Edlen Kärntens (Lienz gehörte nämlich damals noch zu
Kärnten und wurde erst i. I . 1511 zu Tirol geschlagen) aus allen Gegen¬
den zusammen, um über die Juden Gericht zn halten . Ein solcher Gerichts¬
tag hieß Mallum oder »? Ig.oituin pndlioum in ^ Isng, oorona «. Die
Juden und die verrätherische Christin, die denselben das Kind ans Messer
geliefert, wurden ihrer Verbrechen gerichtlich überführt und mußten die ge¬
bührende Strafe erleiden nach dem damaligen strengen Strafcodex .
Der Inde Samuel , der zuerst an das unschuldige Kind Hand angelegt
hatte — (es mußten also anch die einzelnen Umstände der gräßlichen That dem
Gerichte bekannt gewesen sein) — wurde ans Rad geflochten, mit ihm ein Hund.
Ein anderer älterer Inde , namens Iofeph , wurde zum Galgen verurtheilt
und zugleich mit einem Hunde an den Füßen aufgehängt. Die Prait -
schedlin wurde mit zwei alten Jüdinnen rücklings gebunden und ver¬
brannt . Vier jüdische Mädchen und ein Knabe begehrten die Taufet )

Diese Urkunde ist datiert vom 18. September 1475 (Montag vor
dem Feste des hl. Matthäus ) und von 25 Zeugen unterschrieben. Sie ist,

darzue Vit gemein leuth , die dann darzue tauglich wären , bietten und fordern . Die
seyend darzukommen , damit und dardurch das Recht derselben Juden halben nach aller
Nothdurfft besetzt worden sei. Da wurden die Juden Alle und die benannte Christin ,
die ihnen dan das Kind zugebracht hüt , miteinander für Recht geführt . Also sey Klag
und widerred fürkommen gehört und auf solche obbemelte That mit Recht und Urtheil
erkannt und erfolget , daß der ein Iud , genannt Samuel , der dann am ersten Hand an
das Kind gelegt und das größte unchristliche Mord und Marter gethan hab , zum Rad
geurtheilt und darnach darauf gefetzt und darzu ein Hund gehangt . Darnach der Ältere
Iud , genannt Joseph , an das Hochgericht zum Strang geurtheilt und daran bei den
Füßen ein großer Hund zu ihm aufgehängt . Darnach die benannt Praitschedlin
und darzu zwo alte Jüdin , die zu dem Prant auch geurtheilt , und mit dem Ruggen
gegen einander in ein Feuer gekehrt und alle drei darin verbrennt worden . Noch wären
vier junge Jüdin und ein Knab, auch ein Iud vorhanden gewesen, die haben begehrt
der Tauf und den heil . Christlichen glauben an sich zu nehmen ; die seyend aufgenommen
und gl'taufft worden . Und s,yend das dieselbygen leuth , so bei den obberührten Sachen
gewesen und solche obbestimmte Tage und bekanntnuß bei ihrem leiblichen aufgerelten
geschworenen Ayde obengemelt als heut gethan haben . — (Folgen nun die Namen von
35 Zeugen , welche Kundschaft gegeben haben .) — Zur Urkund dieser obgeschriebenen Sag
und Bekanntmls versiegelt mit der obenannten Statt Lienz und Unser obgemelten aller
3 aigen aufgedrukten Innfiegl . Doch der benannten Statt und Gericht auch Uns und
Unsern Erben ohn Allen schaden gethreulich und ohngefährlich . Beschehen zu Lienz .

!) Allen Juden blieb Lienz von der Zeit an verboten . (Inc . Schmid 1. c )
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so wie jene Urkunde aus Ravensburg , Pfullingen und Endingen
(Diöcese Constanz), welche über ähnliche Kindermorde durch Iudenhände
berichten, nur in Folge oder aus Anlaß des Trienterprocesses abgefaßt
worden. Man wollte gegenüber der frechen Behauptung der Juden und
Iudengönner gegenüber, die Juden könnten gar nicht das Kind in Trient
umgebracht haben, es fei ihnen ja im Gefetze Mosis der Mord verboten lc.
den Nachweis, und zwar den urkundlichen Nachweis führen , daß der¬
gleichen Ritualmorde auch früher fchon stattgefunden habend )

Die Edlen von Kärnten begehrten, wie aus der Geschichte bekannt
ist, vom Kaifer wiederholt, zuletzt i. I . 1494 die Vertreibung aller Juden
aus dem Lande, die endlich Kaiser Maximilian I . mit dem häufig
citirten Edicte von Schwäbifchwerd 2) i486 , (Mittwoch nach dem
Sonntage Oculi) verordnete. Als Grund der Vertreibung wird unter
Anderem angegeben, »daß fie auch Christenkinder jämmerlich ge¬
martert und deren Blut zu ihrem verdammlichen Wesen ge¬
braucht haben . Da von anderen Opfern des jüdischen Fanatismus in
Kärnten und Tirol im 15. Jahrhundert nichts bekannt ist, als von Ursula
in Lienz, Andreas in Rinn und Simon in Trient , so hatten wohl die
Edlen Kärntens und der Kaiser selbst besonders diese Fälle vor Augen,
wenn sie von Christenkindern sprachen, die von Juden grausam gemartert
wurden.

Der Leichnam der sel. Ursula wurde, wie bereits gemeldet, auf
dem allgemeinen Friedhofe der Stadtpfarrkirche in Lienz be¬
erdigt , wie dies auch später mit dem Leichnam des sel. Andreas von
Rinn und früher mit dem der h. Nothburg a gefchah, welch' letztere vom
Jahre 1313 bis 1718 in einem hölzernen Sarge ohne besondere äußere
Ehrenbezeugung lag . Gleichwohl blieben die Reliquien des kleinen Mädchens
von Lienz nicht ganz ohne Ehre . Der Leichnam des Kindes wurde
an einem besonderen Orte des Friedhofes an der Kirchenmauer beerdigt
und die Grabstätte durch ein Gitter von den anderen Gräbern getrennt

1) Das LienZer Protokoll vom I . 1475 wurde im M . S . aufgehoben . Für den
Trienter Proceß wurde es meines Wissens nicht benützt, wenigstens fand ich dasselbe
nicht unter den Acten des Innsbrucker Statthalterei -Archivs , C. 69, die sich auf diesen
Proceß beziehen. Anton Roschmann , der bischöfliche Commissär , welcher im Auftrage
des Salzburger Ordinariates die Erhebung der Reliquien der sel. Ursula von Lienz
leitete , bringt in seinen Oollsotansis (? 6räiu3 ,nä6uiii tom . 449 ) eine vom Geheimrathe
in Innsbruck beglaubigte Copie der Urkunde deutsch und in lateinischer Uebersetzung.
Die Urkunde befand sich damals in der »Innsbrucker Hofregistratur «. — Die Urkunden
der Stadt Lienz gingen durch Feuer zu Grunde .

2) Kärnt . Handschrft . f. 77 .



Nicht öffentlich verehrt. — Frauenstift Hall. ßl

Eine Denktafel, zehn Jahre später gesetzt vom Vater des Kindes, verewigte
ihr Martyrium ; das andächtige Volk besuchte das Grab der sel. Miirtyrin
und erwies ihr dadurch eine gewisse Ehrenbezeugung. Dies geschah sogar
znr Zeit der unseligen Reformation , wo gegen Heiligenverehrung von vielen
Seiten gewettert wurde. Aber zu einer öffentlichen feierlichen Ver¬
ehrung des unschuldig gemarterten Kindes Ursula von Lienz kam es nicht .

Tws gerichtliche Protokoll war zwar ein Anstoß dazu; aber erst als
die Herrschaft Lienz au das königliche Frauenstift in Hall kam, faßten
die frommen Stiftsdamen wahrscheinlich auf Veranlassung und in Folge
der durch Hippolyt Quarinoni in Aufschwung gekommenen Verehrung des
seligen Märtyrers Andreas von Rinn den Entschluß, Alles aufzubieten,
was znr Förderung der Ehre der seligen Ursula und znr öffentlichen Ex¬
position ihrer Reliquien nöthig sein würde. »Es geziemt sich nicht, daß die
heiligen Gebeine ans dem gewöhnlichen Friedhofe liegen bleiben«, so heißt
es in einem Briefe der Secretärin des Stiftes Hall , Eva Rossi , an
Anton Roschmcmn̂ ); »Die Oberin inclinire, dies heilige Kind Ursula zur
öffentlichen Verehruug zu bringen. Man müsse zuerst untersuchen, ob die
Gebeine des Kindes sich wirklich dort befinden, wo sie nach allgemeiner
Meinung begraben wurden.«

Im Auftrage des Stiftes )̂ wandte sich der Herrschaftsverwalter von
Lienz, Joseph Felix Tschusi mit einem Gesuche vom 11. October 1735
an den Erzbischof von Salzburg , dem das Deccmat Lienz damals noch
unterstand, mit der Bitte , das zur Erhebung der heil. Reliquien Nöthige
zu veranlassen. Nnn erhielt der damalige Stadtpfarrer von Lienz ,
Carl Nicolaus v. Hiltprant , Domherr von Brixen, den Auftrag , die
Sache vorerst gründlich zu untersuchen und dem Ordinariate einen umständ¬
lichen Bericht einzusenden (7. November 1736). Derselbe setzte sich mit dem
gelehrten Anton Roschmann , apostolischen Notar in Innsbruck , iu Ver¬
bindung. Auf Grund genauer Erhebungen berichtete ' der Pfarrer am
23. Jänner 1739 : Der Ruf von dem Martyrinm des Kindes Ursula sei
in der Pfarre allgemein; die Aussagen der ältesten Personen bestätigen, sie
hätten dies vor unvordenklichen Zeiten so gehört; es könne kein Zweifel
entstehen, daß die Sache auf Wahrheit beruhe. Das Grab des gemarterten
Kindes befinde sich zwar auf dem allgemeinen Friedhofe der Stadtpfarr¬
kirche; es sei aber von andern Gräbern getrennt, völlig an der Kirchen¬
mauer, mit eiuem hölzernen Gitter abgeschlossen, mit einem Betschemel davor.

1) 0 «1l6Lta,n68 , lioLcKuillnui (^ Lräinlmäsuin ).
2) Die Oberin hieß Maria Eleonora , wird im Briefe »gräfliche Gnaden « und

»königliche Hoheit « genannt .
6



g2 Commissionelle Öffnung des Grabes .

Die Gedenktafel sei zu wiederholten Malen erneuert worden; man behandle
das Grab noch jetzt mit großer Ehrfurcht, und andächtige Leute nehmen
zum heiligen Kinde in ihren Anliegen Zuflucht, aber es geschehe dies nicht
öffentlich. Auch fei über die selige Ursula schon manches geschrieben und
gedruckt worden. Unter Anderem führt der Pfarrer ? . Jacob Schmids :
»Ehrenglanz « an und ein im Jahre 1705 zu Wien und 1718 zu Vrixen
mit Erlaubniß der kirchlichen Obern gedrucktes Andachtsbuch , welches
toi . 56 in der Litaney folgende Stelle enthielt : »Selige Ursula von Lienz,
die du noch im ersten Alter aus Glaubenshaß von den Juden getödtet
ein Schlachtopfer geworden bist, bitte für uns und unfer Vaterland !«

Darauf erhielt der Stadtpfarrer von Lienz den Bescheid, des f.-erzb.
Ordinariates von Salzburg (13. Februar 1739 , Ciurletti ) : er möge im
Geheimen, doch in Beisein eines öffentlichen Notars und zweier Zeugen
das Grab des von den Juden gemarterten Kindes Ursula Pöck
eröffnen , die gefundenen Gebeine und die Grabschrift ordentlich und um¬
ständlich beschreiben und darüber eine öffentliche Urkunde aufstellen lassen
und nach Salzburg schicken. Als öffentlichen Notar lud Pfarrer v. Hilt -
prant den erwähnten Anton Roschmann von Innsbruck ein.

Die Commission zur Erhebung der Reliquien fand am
8. Juni 1739 statt. Um 6 Uhr früh versammelten sich in der Stadtpfarr¬
kirche St . Andrä zu Lienz der bischöfliche Commissär und apostolische öffent¬
liche Notar Anton Roschmann, der Stadtpfarrer v. Hiltprant , Pfarrer Paul
Soll , Dechant von Leisegg, Vicar Joseph Sigmund von St . Johann bei
Lienz, der Ortsrichter Joseph Kranz, Usä . Dr . Fr . Meichelbeck, ferner
Michael Stanglechner , Pfarrmeßner und Bürger von Lienz, Franz Hof¬
mann, Tischler und Bürger , Michael Köpf, Stuccaturer und Bürger da¬
selbst. Die Kirchenthüren wurden verschlossen, die bischöfliche Vollmacht
verlesen. Darauf constatirte man zunächst, daß der Irrthum in manchen
Angaben des Todesjahres der seligen Ursula (1452 statt 1442) daher
stamme, daß die erste Gedenktafel, welche der Vater des gemarterten Kindes
anfertigen ließ, aus dem Jahre 1452 stammte, und man constatirte ferner,
daß diese Tafel 1619 und 1722 erneuert worden war . Man begab sich
sodann zum Grabe , das noch mit einem alten, hölzernen Gitter versehen
war ; es befand sich am dritten Pfeiler der äußeren Kirchenmauer an der
Nordseite. Das Epitaph stimmte mit dem noch in der Kirche befindlichen
überein. Man constatirte, daß hier nach dem seligen Kinde niemand anderer
begraben wurde, sonst hätte der Vater desselben in der Grabschrift nicht
schreiben lassen : »Hier liegt «. Und es wäre auch die Erneuerung der
Denktafel, treu nach der alten Legende nicht möglich gewesen. Das Grab
wurde dann geöffnet. Es war 4 ' 5" lang, 3' 3" breit und nur 1' 4" tief.
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Man fand in dem Grabe 16 kleinere und größere Stückchen von einem
Kinderkopfe und neun andere kleinere Gebeine, die vor dem Actuarius auf
einem Tische ausgebreitet wurden. Als man tiefer grub, bis 4< 9" , stieß
man auf einen großen Stein und fand noch andere größere und kleinere
Gebeine, die offenbar aus früherer Zeit herrührten . Es mögen vor 1442
andere Perfonen dort begraben worden fein. Die erstgenannten Gebeine
wurden vom anwesenden Physicus untersucht, von der Commission als die
Reliquien der seligen Ursula agnoscirt und in eine hölzerne Schachtel ge¬
geben. Die Schachtel, ein gewiß wenig passendes Behältniß für diefen
Zweck, wurde vom bifchöfllichen Notar versiegelt und in der Sacristei hinterlegt ,
den Zeugen aber Stillschweigen auferlegt, über das Geschehene ein Protokoll
aufgenommen und von dem Notar eigenhändig unterschrieben und gesiegelt. )̂

Notar Roschmann übersetzte die Urkunde 17. Februar 1740 ins
Lateinische und fügte derselben eine Sammlung der Quellen an und
zwar : Mathias Bürgtechners : ^ ^nila lirolsn ^ (4 Bücher über die
Geschichte Tirols III p . «. 13 über Lienz) — Manuskript eines Anonymus
in welchem aä a. 1443 )̂ geschrieben wird : »IniauL Ursula 3, ^n6Ni8
I 6̂0ntü mart ^ ri ^atg , in osUa , vinaris , 8nb proo688i0ns — Primo omni ».
PsrnsAarnnt , V6rnin P08t 86ria .ru. kämonitionGUi «5 sxkikikionoiu ,
oooiLN pnsIlLL unHnimitsr iaZßi sunt , ynoä ipsi inlantßiu mart ^ rio
atiOosrunt .«

Er führt ferner das aus dem Ende des 17. Jahrhunderts stammende
Lienzer Memorialbuch an, das die Urkunde von 1474 bringt , als
Todesjahr des Kindes das Jahr 1442 angibt, dasselbe die Tochter eines
Bäckers nennt (rn8tori8 Klig.) und über die Grabstätte der Märtyrin sagt
»MO6t in o06ui6t6ri0 , rcki altsrum svaiiAsliniu , oantatur .«

Als weitere Quellen citirt Roschmann: Jacob Schmid : »Ehrenglanz
der gefürsteten Grafschaft Tirol / ) und Graf Fr . Adam Vrandis :
»Oorollg . ayuilN 1iro1on8i8 .« (Bozen 1678, II . Th ., S . 139.) Er gibt
der Meinung Ausdruck, Kaiser Max I . habe in seinem Edicte von 1496
»über die Vertreibung der Iüdischheit« auch den Mord der sel. Ursula im
Auge gehabt, wenn dies auch nicht ausdrücklich erwähnt werde und mehr
als 50 Jahre darüber Verstössen seien; denn gerade die Landstände von
»Kärnten « wandten sich in dieser Angelegenheit wiederholt an den Kaiser. )̂

1) Das Original befindet sich im Ferdinandeuni zu Innsbruck unter den Oollsc-
taue «. NoLcKmaiini (^ .«tuiu I ^ outii 8. Juni 1739).

2) rectius : 1442.
2) Neu aufgelegt Innsbruck. 1843.
4) »IteratiZ vioibu8 IiLL« sibi tusriut rslatH ,« heißt es im Edicte. (ol. lüki-onio»

OarwU t. 12b3.)
6-
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Das Commissions-Protokoll über die Erhebung der Gebeine der sel.
Ursula wurde vom Stadtpfarrer von Lienz nach Salzbnrg eingesendet;
später auch die vom Ordinariate verlangte und von Roschmann verfertigte
lateinische Uebersetzungdesselben.

Auf Grund dieses Protokolles machte Stadt -Pfarrer v. Hiltprant
dem fürsterzbischöflichen Consistorinm von Salzburg am 12. October 1739
folgende Vorschläge :

Das königliche Stift in Hall möge ssi -vati « «si -van ^i« die Reliquien
der sel. Märtyrin Ursula von Lienz zierlich fassen; einige derselben zum
Andenken bewahren; die übrigen aber sollen der Stadtpfarrkirche von Lienz
zurückgegeben und zur öffentlichen Verehrung ausgestellt werden. Das Stift
möge in der Stadtpfarrkirche St . Andrä zn Lienz an einem inneren Pfeiler
der Kirche, entsprechend dem äußerm Pfeiler , in dessen Nähe die Gebeine
zuerst ruhten , für diese Reliquien auf eigene Kosten einen Altar bauen.

Die Mensa desselben soll über den Gebeinen der sel. Märtyrin
errichtet werden ; eine Inschrift auf Marmor in der Nähe des Grabes soll
das Andenken an das Martyrium des unschuldigen Kindes verewigen. Die
sel. Märtyrin soll dargestellt werden als Jungfrau mit dem Palmzweig und
verehrt werden als Patronin Tirols und des Erzbisthums Salzburg . Ihr
Fest solle uach Ostern äis non . im ^ säita mit Vesper , Amt, Predigt und
feierlichem Umgang gefeiert werden. (Nissa 6s Vii -Zins kt Nart .)

Ueber den weiteren Verlauf dieser Verhandlungen habe ich in
Vrixen, wohin die betreffenden Acten nach Einverleibung der beiden Decanate
Lienz und Windisch-Matrey in die Diöcese Vrixen kamen, nichts Weiteres
gefunden. Dieser Diöcescm-Wechsel mag dazu beigetragen haben, daß diese
Angelegenheit nicht weiter verfolgt wurde ; es waren wohl auch die
jofephinischenZeiten, die folgten, einer Förderung der Heiligenverehrung in
Oesterreich nicht günstig.

In den erwähnten OollyotanLis Rogolnnauni (Ferdinandeum
— Innsbruck) findet sich übrigens auch eine Antwort des Konsistoriums
von Salzburg , schwer leserlich, ohne Datum . Die folgende Correspondenz
zwischen Lienz und Salzburg .handelt über die Abfassung eines »In8tru -
rusutum Mblionm « für Rom .

Das vorläufige Gutachten des N . ? . Oknonists , von Salz¬
burg lautet zurückhaltend: Da bei der Canonisation des hl. Kindes von
Trient Wunder die Probe machten, so scheine ihm hier beim Mangel solcher
Wnnder die Canonisation ohne Aussicht zn sein. Er beruft sich dabei auf
Benedict XIV . 6l6 Zsrvorniii Vsi bsatitioatioiiG . . . 1. 1. o . 14 . n . 5 ,
»in der Theorie sei die Canonisation solcher Kinder zugegeben, aber es
finde sich kein Beispiel in der Praxis « — und 1. III . o. 15. n . 6 : »Die
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Heiligkeit der unschuldigen Kinder, die vom Könige Herodes getödtet wurden,
sei ein specielles Privilegium , das nicht erweitert werden dürfe. Solche
unschuldige Kinder seien heilig vor Gott : aber sie würden nicht formell
heilig gesprochen und man müsse auf die Entscheidung des hl. Stuhles
warten . Der Oldmarius allein könne den Cnlt solcher Kinder nicht
erlaubend ) Die Acten des Martyriums müßten in Rom untersucht werden
von der (üon^r . Ntnnin , und vom Papste .«

Die Collectmiea enthalten ferner ein Concept eines Gesuchs Rosch -
mann 's um die Veatification des uuschuldig gemarterten Kindes Ursula
von Lienz, 6ä 18. Febrnar 1740 und eine Beilage unter dem Titel : Ds -
änotio lii t̂nriog , aä int 'oi'iiig.iiäaiii ouriam .

Pfarrer v Hiltsirant sendete diese Schrift am 19. Februar an
? . Dö' ll , Beichtvater im königlichen Stifte Hall , zur Einsicht und Begut¬
achtung. Drne be spricht schriftlich feine Meinung dahin aus : »Das Mar¬
tyrium der sel. Ursula sei eine Thalsache ; das Kind sei im zarten Alter
gemartert worden ; es bedürfe also in diefem Falle nicht befonderer Unter¬
suchungen über Wunder ?c. Ihre Reliquien dürften ausgestellt oder in
einem Altarschreine eingeschlossen werden, wie dies bei dem hl . Simon von
Trieut nnd beim sel. Andreas von Rinn der Fall sei. Wenn die Ver¬
ehrung der sel. Märtyrin gefördert würde, wäre es dem königlichen Stifte
gewiß sehr angenehm. «

Das letzte Document in dieser Angelegenheit ist ein Brief der Sekre¬
tärin Eva Nossi an Roschmann (ohne Datum ), iu welchem sie sich
über den N . ? . Oanonista . sehr ärgerlich ausspricht: »Der Verfasser,«
meiut sie, »hätte es zum Vortheile Luther's uicht besser einrichten können.«

Die Quellen für diefe Geschichte sind im Ferdinanden »! vorhanden
unter t . 449 Oollsotansa 6s Hlard ^ rio d . I1 1-8n 1N Mslles 3,
^ nĉ i^ truoilüatN . — Roschmann bringt die Documenta jedoch meist nur in
vidimnten Copien (ää . 21. Febrnar 1739). Unter wiu . 456 ist eine
Zusammenstellung nnd kritische Beleuchtung der Quellen von demselben Ver¬
fasser unter dem Titel : Ds d. Hi ' 8u.1e6l ^60ntinN a ^ nd ^ is
niHi -t ^ i' i ^ atg . Di886i -tati0 1740 enthalten.

Fr . Anton Sinacher ' s : »Beiträge znr Geschichte der Kirchen von
Vrixen und Säben « behandeln diesen Gegenstand: VI . 277 ff.

Eine kurze Darstellung des Lebens der sel. Ursula Pöck von Lienz
findet sich in dem »Vollständigen heiligen Lexicon « von
Stadler - Ginal (neue Auflage, Augsburg , Schmid, S . 626). Der
Artikel ist unterzeichnet von Max Jos . H ö lzl , Stadtvfarr -Cooperator in Lienz.

!) Line streitige Frage . F . Adrian Kembter. ^.ow etc:, c VII . § 6 u. 7.



86 G. Tinlhauser . — Martyrium historisch.

Deßgleichen bringen die »Katholischen Blätter aus Tirol «,
Jahrg . 1854 , Nr . 10, eine urkundliche Darstellung dieser Geschichte aus
der Feder G . Tinkhauser 's .

5

Nach Lage der Acten und Quellen ist das Martyrium der sel .
Ursula von Lienz historisch sicher . Die Urkunde von 1475
wenngleich erst 33 Jahre nach der Begebenheit verfaßt und vielleicht nur
mehr in einer beglaubigten Copie vorhanden, läßt keinen vernünftigen
Zweifel über die Wirklichkeit dieses Geschehnisses aufkommen. Deßgleichen
ist es zweifellos gewiß , daß Juden die Urheber dieser
Greuelthat waren , und daß sie, was schwer in die Wagschale fällt,
ihr Verbrechen ohne Tortur gest au den und dasselbe auch sühnten,

Die Verification der Gebeine der sel. Ursula ist allerdings unter den
vorgeschriebenen Formalitäten durch ein öffentliches Instrument erfolgt ;
dennoch dürfte die öffentliche Verehrung der erhobenen Reliquien, da die
Siegel des Behältnisses nicht mehr intact sind, bei der gerechtfertigten
Strenge Roms in dieser Beziehung auf Schwierigkeiten stoßen — wenn
auch nicht auf unüberwindliche.

Jedenfalls schulden die Lienzer ihrer Märtyrin noch
ein würdiges Denkmal . Hoffentlich werden sie diese Ehrenschuld
bald abtragen .
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